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Geneigte Leserinnen und Leser, 

vielen Dank für Ihr Interesse. Sie finden eine Vielzahl der in dieser Schrift 

veröffentlichen Artikel im Rechtsforum der BRASIL POST.   Besuchen Sie auch 

unsere Homepages www.deutsche-kanzlei.com.br oder www.fblaw.com.br.  

 

 

Dort finden Sie eine Vielzahl von juristischen und allgemeinen Artikeln in 

deutscher, englischer, französischer und portugiesischer Sprache. 
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Artikel 
 

STEUERRECHT 
Verfassungsmässigkeit der Dienstleistungssteuer im 
Bereich Franchising 
 
Das neue Dienstleistungssteuergesetz (LC 116/2003) hat unzählige Fragen 
aufgeworfen, wobei viele der Einzelvorschriften unter dem Verdacht der 
Rechts- oder Verfassungswidrigkeit stehen. Rechtssicherheit wird erst die 
Rechtsprechung im Laufe der Zeit schaffen können. In unserer heutigen 
Ausgabe soll die Dienstleistungssteuer im Bereich Franchising genauer unter 
die Lupe genommen werden.  
Nach dem neuen Dienstleistungssteuergesetz werden Abgaben auch beim 
Franchising erhoben. Diese Neuregelung ist höchst umstritten und in diesem 
Zusammenhang wird unter anderem angeführt, dass diese gegen die 
Brasilianische Verfassung verstösst.  
Die Rechtswidrigkeit der Norm folgt dabei schon aus der einfachen 
begrifflichen Auslegung des Gesetzes. Der Franchisingvertrag stellt keinen 
Dienstleistungsvertrag dar.  Nach dem Franchisinggesetz (Gesetz Nummer 
8955) tritt der Franchisinggeber an den Franchisingnehmer das Recht ab, eine 
Marke oder ein Patent zu gebrauchen oder regelt die Überlassung einer 
Geschäftsidee. Der Franchisingvertrag regelt also die Abtretung eines Rechtes 
oder einer  Organisationsidee, keinesfalls jedoch eine Dienstleistung. 
Weiter wird argumentiert, dass die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichtes der Steuer auf Franchising entgegensteht. Einige Städte 
haben schon vor Erlass des neuen Gesetzes das Franchising besteuert, wobei 
die Tätigkeit unter den Tatbestand Vermietung beweglicher Sachen 
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eingeordnet wurde. Dem hat das Brasilianische Bundesverfassungsgericht 
ausdrücklich widersprochen. Die steuerpflich-tige Vermietung von 
Dienstleistungen ist demnach streng von der Vermietung von beweglichen 
Sachen abzugrenzen. Derartige Begriffe werden schon im Zivil- und 
Wirtschaftsrecht abweichend behandelt, diese Unterscheidungen sind auch 
im Steuerrecht zu beachten.  
Es ist demnach davon auszugehen, dass unzählige Unternehmer, die im 
Bereich Franchising tätig sind, rechtliche Schritte unternehmen werden. Die 
Aussichten derartiger Rechtsmittel dürften auch erfolgversprechend sein.  
 
 
STEUERSTRAFRECHT 
Steuerstrafverfahren dürfen erst nach Vorliegen der 
endgültigen Ver-waltungs-Entscheidung eingeleitet 
werden.  
 
Das Brasilianische Bundesverwaltungsgericht hat in jüngster Entscheidung 
erklärt, dass die Staatsanwaltschaft an das Vorliegen eines endgültigen 
verwaltungsgerichtlichen Urteils gebunden ist. Der Strafantrag ist erst dann bei 
den Behörden einzureichen, wenn das Verwaltungsverfahren abge-schlossen 
ist. Artikel 83 des Gesetzes Nummer 9430 setzt diese Bindung der 
Staatsanwaltschaft an das verwaltungsgerichtliche Urteil ausdrücklich fest. 
Diese Norm wurde in bezeichneter Entscheidung explizit für verfas-
sungskonform erklärt.  
Allerdings kann die Staatsanwaltschaft vorab schon die notwendigen 
Ermittlungen im Rahmen ihrer Zuständigkeit durchführen. Es können also schon 
vor Abschluss des Verwaltungsverfahrens die notwendigen Be-weismittel 
sichergestellt werden. 
 
 
Protokoll von Olivos ratifiziert   
 
Das Protokoll von Olivos wurde durch das Dekret Nummer 4.982, am 9. 
Februar ratifiziert.   Anfang 2002 wurde durch die Vereinbarung des Protokolls 
von Olivos  und die dadurch eingeleitete Reform des Streitbei-
legungsverfahrens weitere konkrete  Schritte zur Realisierung der MercoSul 
unternommen. In dem Protokoll ist etwa  die Schaffung einer ständigen 
Revisionsinstanz und die Umwandlung des ursprünglich rein organi-satorisch 
tätigen Verwaltungsekretariats in ein operatives, die anderen Organe 
beratendes "fachliches Sekretariat" vorgesehen. 
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Bundes – Gesetze - Normen 
 

 
 

Interne Verwaltungsvorschrift der Zentralbank Nummer 3.218 
 

Ändert die Voraussetzungen und das Verfahren hinsichtlich der Errichtung, der 

Genehmigung und der Abänderung der internen Kontrolle und Umstrukturierung bei 

Kreditinstituten und anderen von der Zentralbank in diesem Bereich zugelassener 

Einrichtungen. 

 

Gesetz Nummer 10.838 vom 30.1.2004 - DOU vom  2.2.2004  

 

Bestimmt, dass Gesellschaften und andere ein weiteres Jahr zur Verfügung haben, 

damit diese ihre Gesellschaftsverträge den Anforderungen des neuen 

Zivilgesetzbuches anpassen können.  
 

Dekret Nummer 4.955 vom 15.01.2004 - DO.U.: 16.01.2004  
Ändert die Industrie-Produktsteuer hinischtlich des Steuersatzes der bezeichneten 

Produkte 

 

 

 


